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Regierungsblatt
für das

Grohßherzogtum Sachsen.
Jahrgang 1914.

·

Nr. 21.
Inhat: Ministerialbekanntmachung über die Ordbnung der Mnttelschullebrerprüfung in den

Thüringischen Staaten, Seite 245. Inhaltsverzeichnis aus dem ReschchGesehblatt,
Seite 252.

(Nr. 74.) Ministerialbekanntmachung über die Ordnung der Mittelschullehrerprüfung in den
Thüringischen Staaten.

Mit Höchster Genehmigung Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs wird

die nachstehende Ordnung der Mittelschullehrerprüfung in den Thüringischen
Staaten hiermit für das Großherzogtum in Geltung gesetzt.

Weimar, den 18. Juni 1914.

Großherzoglich Sächsisches Staatsministerium,

Departement des Kultus.

Kotbe.

Ordnung
der Mittelschullehrerprüfung in den Thüringischen Staaten

vom 18. Funi 1914.

Die Regierungen des Großherzogtums Sachsen, der Herzogtümer Sachsen-Alten-

burg und Sachsen-Coburg und Gotha, der Fürstentümer Schwarzburg-Sonders-

1914.
Ausgegeben in Weimar am 2. Juli 1914. 40
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hausen, Schwarzburg-Rudolstadt und Reuß älterer Linie haben beschlossen, folgende
Prüfungsordnung zu erlassen:

 # 1.

Die Mittelschullehrerprüfung in den Thüringischen Staaten soll Volksschul-

lehrern der beteiligten Staaten, welche die zweite Prüfung bestanden haben, Ge-

legenheit geben, sich über die Fortbildung auszuweisen, die sie zur Verwendung
besonders an Mittelschulen, Seminaren und Lyzeen befähigt.

Der Prüfung können sich außerdem Geistliche und solche Kandidaten und

Studierende des höheren Lehramts und der Theologie aus den beteiligten Staaten

unterziehen, die mit dem Reifezeugnis einer neunklassigen höheren Lehranstalt die

Universität bezogen und ordnungsmäßig mindestens drei Jahre lang dem Studium

ihrer Wissenschaft auf der Universität obgelegen haben.

8 2.

Die Zulassung zur Prüfung erfolgt durch die oberste Schulbehörde des

Staates, dem der Bewerber durch Anstellung oder mindestens drei Jahre durch

Besitz der Staatsangehörigkeit angehört. Die Meldung ist bei ihr — von Lehrern

auf dem vorgeschriebenen Dienstwege — mit Angabe der Fächer, in denen die

Prüfung abgelegt werden soll, unter Beifügung folgender Schriftstücke einzureichen:
1) eines Lebenslaufs mit genauen Angaben über die Vorbereitung zur Prüfung,

2) von Lehrern: der Zeugnisse über die bestandene erste und zweite Lehrer-

prüfung; von anderen Bewerbern: des Reifezeugnisses und der Nachweise

darüber, welche Vorlesungen der Bewerber gehört und an welchen Ubungen

oder Kursen er teilgenommen hat.

Weitere Zeugnisse, insbesondere über Führung und Gesundheit, sind auf
Erfordern beizubringen.

Soll die Prüfung im Französischen oder Englischen abgelegt werden, so kann

auf die Studiendauer (§ 1 Abs. 2) die auf einer ausländischen Hochschule oder

auf einer Akademie für Handels= und Sozialwissenschaften verbrachte Zeit bis zu

zwei Halbjahren angerechnet werden.

83.

Erfolgt die Zulassung zur Prüfung, so wird die Meldung nebst den Anlagen
bis zum 15. Juni an die geschäftsführende Regierung übermittelt.
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84.

Die geschäftsführende Regierung ernennt den Vorsitzenden der Prüfungs—

kommission, sowie nötigenfalls seinen Stellvertreter, beruft für jede Prüfung die
erforderliche Kommission aus Thüringischen Schulmännern und bestimmt, wo die

Klausur, die mündliche und die praktische Prüfung abgehalten werden soll.
Bei Übersendung einer Meldung kann die anmeldende Regierung gleichzeitig

einen Schulmann ihres Bereichs benennen, den sie, wenn möglich, als Mitglied

der Kommission bei der betreffenden Prüfung zugezogen zu sehen wünscht. Ist

die Regierung eines Prüflings in der Prüfungskommission nicht vertreten, so kann

sie zur Prüfung einen Vertreter entsenden, der aber dann nicht stimmberechtigt ist.

86.

Jeder Prüfling hat sich der Prüfung in Pädagogik und in zwei Unterrichts-

fächern zu unterziehen. Betreffs dieser gilt die Beschränkung, daß sie entweder
der Gruppe

Religion, Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Französisch, Englisch
oder der Gruppe

Mathematik, Naturlehre (Physik und Chemie), Naturkunde (Botanik, Zoologie,
Mineralogie), Erdkunde

angehören müssen.
Theologen, welche eine der theologischen Prüfungen bestanden haben, legen

die Prüfung außer in Methodik des Religionsunterrichts und Pädagogik noch in

einem anderen Fach (ausgenommen Religion) ab.

86.

In der Prüfung in Pädagogik soll der Prüfling eingehende Beschäftigung
mit der Psychologie in ihrem Zusammenhang mit der Unterrichts- und Erziehungs-

lehre nachweisen und zeigen, daß er innerhalb eines von ihm bezeichneten Abschnitts

der neueren Zeit die Geschichte der Pädagogik sowie die Schriften eines bedeutenden

Pädagogen genauer kennt.

Prüflinge, welche eine Lehrerprüfung nicht abgelegt haben, haben sich auch
über die üblicherweise durch den Seminarunterricht übermittelten Kenntnisse in

Pädagogik auszuweisen.
40
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87.

Betreffs der übrigen Prüfungsfächer ist zu fordern:

)))

)

in Religion: allgemeine Bibelkunde und genauere Bekanntschaft mit einigen

Hauptschriften des Alten und Neuen Testaments, eingehende Keunntnis des

Lebens Jesu. — Kenntnis der Kirchengeschichte (einschließlich der Kirchen-

lieddichtung) und gründliche Beschäftigung mit einem ihrer wichtigsten Ab-

schnitte. — Vertrautheit mit den Einrichtungen der evangelischen Kirche,

ihren Lehren und ihren Bekenntnisschriften, besonders dem Lutherischen
Katechismus, und die Fähigkeit, die Lehrstücke biblisch zu begründen.

im Deutschen: sichere Kenntnis der neuhochdeutschen Grammatik und

übersichtliche Bekanntschaft mit der Geschichte der neuhochdeutschen Schrift-

sprache. — Allgemeine Kenntnis der deutschen Literaturgeschichte, eingehende

Beschäftigung mit den beiden letzten Jahrhunderten und einigen Haupt-

werken der Literatur, sowie mit der Volks= und Ingendliteratur. — Be-

kanntschaft mit den Grundzügen der Metrik, Poetik und Stilistik.

in Geschichte: Überblick über die allgemeine Geschichte, genauere Kenntnis

der deutschen und thüringischen Geschichte, mit Einschluß der kulturgeschicht-

lichen Entwickelung bis in die Gegenwart. — Bekanntschaft mit der Ver-

fassung des Reichs und der engeren Heimat. — Kenntnis einiger der

bedeutendsten neueren vaterländischen Geschichtswerke und guter volks-

tümlicher Darstellungen.
in Erdkunde: Kenntnis der mathematischen, physischen und politischen

Erdkunde, genauere Kenntnis Deutschlands und seiner Kolonien. — Ver-

trautheit mit den Lehrmitteln für den erdkundlichen Unterricht und mit

einigen wichtigen wissenschaftlichen Hilfsmittell. — libung im Entwerfen

von Kartenskizzen.

im Französischen und Englischen: Kenntnis der Formen= und Satz-

lehre, einige Ubung im mündlichen und schriftlichen Gebrauch der Sprache,
richtige Aussprache; Fähigkeit, einen nicht zu schwierigen Abschnitt aus der

Fremdsprache mit Verständnis ins Deutsche zu übersetzen. — Allgemeine

Kenntnis der französischen und englischen Literatur und genauere Bekannt-

schaft mit einigen Hauptwerken bedeutender Schriftsteller.
in Mathematik: Kenntnis der Arithmetik bis zum Beweise des bino-

mischen Lehrsatzes für beliebige Exponenten (einschl.), der Algebra bis zu
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den Gleichungen dritten Grades (einschl.), sowie der wichtigsten Reihen der

algebraischen Analysis. — Kenntuis der ebenen Geomctrie (mit Einschluß

der Lehre von harmonischen Punkten und Strahlen, Chordalen, Ahrlich-

keitspunkten und Achsen), der körperlichen Geometrie, der ebenen Trigono-

metrie, der Theorie der Maxima und Minima, der analytischen Geometrie

der Ebene bis zu den Kegelschnitten (einschl.).

6) in Naturlehre: ÜUbersichtliche Kenntnis des ganzen Gebiets der Physik

und nähere Bekanntschaft mit einzelnen Teilen. — Allgemeine Kenntnis

der chemischen Grundgesetze, der wichtigsten chemischen Elemente, sowie
solcher Verbindungen, die für den Haushalt der Natur und für das tägliche

Leben besondere Bedeutung haben. — Vertrautheit mit den zweckmäßigsten

Hilfsmitteln des Unterrichts.
u) in Naturkunde: systematische Ubersicht über die drei Reiche einschließlich

der Anthropologie; genauere Bekanntschaft mit den wichtigsten Familien

einheimischer Pflanzen und Tiere, sowie den am häufigsten vorkommenden

Mineralien, ihren Eigenschaften und ihrer Verwertung. — Vertrautheit

mit den zweckmäßigsten Hilfsmitteln des Unterrichts; Ubung im Zeichnen

der im Unterricht behandelten Formen.

Prüflingen, welche eine Lehrbefähigung im Lateinischen zu erlangen wünschen,
ist die Gelegenheit dazu zu bieten. In der schriftlichen Prüfung sind 2 Über-

setzungen (eine aus dem Deutschen und eine ins Deutsche) zu fertigen; in der

mündlichen Prüfung haben sie die Fähigkeit nachzuweisen, einen Abschnitt aus
Caesar und einen nicht besonders schwierigen Abschnitt aus Ovids Metamorphosen

oder aus Vergils Aeneis geläufig zu übersetzen und auszulegen; außerdem haben

sie Kenntnis der Formenlehre, der Hauptregeln der Syntax und der Prosodie dar-

zutun. — An die Stelle eines der anderen Prüfungsfächer tritt Latein nicht.

8 8.

Die Prüfung ist eine schriftliche, eine mündliche und eine praktische.

§ 9.

In der schriftlichen Prüfung hat der Prüfling in einem der von ihm ge-

wählten Prüfungsfächer eine häusliche, in dem anderen eine Klausurarbeit zu

liefern. — Theologen (§ 5 Abs. 2) haben nur eine Hausarbeit anzufertigen.
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Für Aufertigung der häuslichen Arbeit, bei deren Wahl Wünsche des Prüf-
lings möglichst zu berücksichtigen sind, wird eine Frist von 8 Wochen gewährt, die

nur von der geschäftsführenden Regierung verlängert werden kann. Die benutzten

Hilfsmittel sind genau anzugeben; eine Versicherung darüber, daß diese Angaben
vollständig sind, und daß fremde Hilfe nicht benutzt ist, ist den Arbeiten beizufügen.

Für die Klausurarbeit werden 4 Stunden Zeit gegeben; bei Prüfung in

den Fremdsprachen ist der Gebrauch eines Wörterbuchs nicht gestattet.

Durch einstimmigen Beschluß kann die Prüfungskommission mit Rücksicht auf

den Ausfall der Hausarbeit die Fortsetzung der Prüfung ablehnen.

8 10.

Den Termin sür die mündliche und die praktische Prüfung bestimmt der Vorsitzende.

8 11.

Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt für einen Prüfling nicht über

2 Stunden; bei gleichzeitiger Prüfung mehrerer Prüflinge tritt eine angemessene

Verlängerung ein. Macht sich beim Vorhandensein einer größeren Zahl von

Prüflingen die Bildung von Prüfungsabteilungen nötig, so müssen doch bei jeder
Prüfung 3 Mitglieder der Prüfungskommission zugegen sein. — Die miündliche

Prüfung in den lebenden Fremdsprachen soll wenigstens teilweise in der betreffenden

Sprache erfolgen.
8 12.

Die praktische Prüfung besteht in einer Lehrprobe in einem der vom Prüf-

ling gewählten Prüfungsfächer nach näherer Bestimmung des Vorsitzenden. Zur
Vorbereitung ist dem Prüfling ein Tag Zeit zu lassen. Bei Beginn der Lehr-
probe ist ein schriftlicher Entwurf einzureichen. — Prüflingen, welche in Natur-

lehre geprüft werden, muß Gelegenheit geboten werden, ihre Bekanntschaft mit
physikalischen Instrumenten und mit den für den Unterricht erforderlichen praktisch-

chemischen Arbeiten darzutun.

Prüflingen, welche eine Lehrerprüfung nicht abgelegt haben, kann eine zweite
Lehrprobe im zweiten Prüfungsfach auferlegt werden.

8 13.

Nach dem Ausfall der gesamten Prüfung entscheidet die Kommission durch

Mehrheitsbeschluß, ob die Prüfung bestanden ist; bei Stimmengleichheit entscheidet
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die Stimme des Vorsitzenden. Die Leistungen in jedem einzelnen Prüfungsfache

sind zu diesem Zwecke nach den Abstufungen sehr gut, gut, im ganzen gut,

genügend, nicht genügend zu zensieren. Ist die Prüfung bestanden, so ist
sie schließlich durch eine Hauptzensur zu kennzeichnen.

Hat der Prüfling den Forderungen der Prüfungsordnung nicht entsprochen,
so entscheidet die dem Bewerber vorgesetzte oberste Schulbehörde nach dem Berichte

der Kommission, ob er zu einer Ergänzungsprüfung zugelassen werden soll oder

nicht. Dieselbe Behörde befindet darüber, ob eine Wiederholung der ganzen

Prüfung zulässig ist.

8 14.

Nach bestandener Prüfung erhält der Geprüfte ein von den Mitgliedern der

Kommission unterschriebenes und von seiner obersten Schulbehörde beglaubigtes
Prüfungszeugnis. — Jede Regierung erhält Abschrift des Prüfungsprotokolls

betreffs der von ihr gemeldeten Prüflinge.

8 16.

Innerhalb der 5 auf die Ablegung der Prüfung folgenden Jahre ist einmal

die Ablegung einer Erweiterungsprüfung möglich, bei der der Prüfling durch eine

Klausurarbeit und in mündlicher Prüfung seine Kenntnisse in einem Unterrichts—

fache, in dem er vorher nicht geprüft worden ist, nachweisen kann.

8 16.

Die Kosten der Prüfung, zu denen der Prüfling bei Ablegung der ganzen

Prüfung 40, bei Ergänzungs= und Erweiterungsprüfungen 20 — beizutragen hat,

hat jede Regierung für die von ihr angemeldeten Prüflinge zu zahlen.

§ 17.

Die Prüfungsordnung tritt mit dem Tage der Verbffentlichung in Kraft.
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